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Vereinssatzung

81 Name, Sitzund Eintragung

Der Verein fuhrt den Namen " Sportverein KARLSBRUNN e.V." und hat seinen Stzin

66352 Grol¥rosseln- Karlsbrunn. Er ist als rechtsfahiger Verein (e.V.) im Vereinsregister des
Amtsgerichts Volklingen unter der Nummer 573 eingetragen. Der Verein ist Mitglied des
Landesportverbandes Saar (LSV Saar) und des Fachverbandes Saarlandischer Ful3ballverband
e.V. (SFV), er besitzt die Vereinskennzffer 84.000.

82 Zweck und Aufgabe
1. Zweck des Vereinsist:

die Leibesertiichtigung seiner MitgliederInnen durch sportliche Betatigung,
die Hebung der geistigen und sittlichen Krafte,

die Erziehung zu ritterlichem Sportgeist, zu Freundschaft und Kameradschaft,
sowie zur freiwilligen Unterordnung unter die Sportgesetze.

Der Verein ist ausschlief3dlich gemeinnitzig im Sinne der Gemeinniitzi gkeitsver ordnung.
2. Aufgaben des Vereins sind:

a) Der Verein ist patriotisch und konfessionell neutral. Eine Betatigung auf einem sonstigen,
auf3erhalb seinem satzungsmaliigen Zweck liegenden Gebiete steht ihm nicht zu.

b) Die Durchfihrung sportlicher Ausbildung zu Einzel-und Mannschaftswettkampfen.

c) Die Pflege der sportlichen Disziplin und Ordnung innerhalb des Vereins.

d) Die Pflege und der Ausbau des Jugend-und Schller sports, zum Zwecke der Heranzehung
des Nachwuchses, Férderung und Erziehung der Jugend auf kulturellem Gebiet zur Hebung des
geistigen und sittlichen Niveaus.

€) Der Verein vertritt den Amateurgedanken.

f) Die Durchfiihrung von Wer beveranstaltungen fur den Sport.

g) Die Erhaltung und die Planung, ebenso der Ausbau der Sportanlagen.

h) Die Forderung und die Unter stlitzung auch der nicht imVerein betriebenen Sportarten, soweit
dies mit den Vereinsinteressen vereinbar ist.

i) Der Erwerb des Deutschen Sportabzeichens durch seine Mitglieder.

) Der Bezug des amtlichen Mitteilungsblattes des Landessportver bandes.

83 Mitgliedschaft
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Vereinssatzung

|. Erwerb der Mitgliedschaft

Die Mitgliedschaft zum Vereinist freiwillig. Dem Verein gehéren an:

a) Aktive Mitgliederinnen (ab 18 Jahren)
b) Inaktive MitgliederInnen (ab 18 Jahren)
¢) Ehrenmitgliederinnen (ab 18 Jahren)
d) Jugendliche (bis 18 Jahren)
€) Schilerinnen (bis 14 Jahren)

1. MitgliederInnen des Vereins kbnnen werden:

Unbescholtene Personen beiderlei Geschlechts. Bei Minderjahrigen ist die schriftliche
Zustimmung des gesetzlichen Vertreters erforderlich.

Die MitgliederInnen missen bereit sein, die Zwecke des Vereins zu fordern, die Satzung
anzuerkennen und die Anordnungen des Vorstandes, sowie Beschltisse der Mitgliederlnnen-
versammlung zu respektieren.

2. Uber die Aufnahme eines Mitgliedes in den Verein beschlie3t der Vorstand mit einfacher
Simmenmehrheit. Die Aufnahmeist demMitglied mitzuteilen. Sewird erst wirksambel Zahlung
des ersten Beitrages.

Bei der Aufnahme ist dem Mitglied der Inhalt der Satzung zur Kenntnis zu bringen.

3. Die Ablehnung e nes Aufnahmeantrages muf3 demv/der Antragsteller-/in schriftlich, mit Angabe
des Grundes, mitgeteilt werden.

Der/die Antragsteller-/in hat Einspruchsrecht gegen die Ablehnung an die MitgliederInnen-
versammlung.

4. Als Ausweis Uber die Mitgliedschaft wird dem Mitglied eine Mitgliedskarte oder ein Mit-
gliedsausweis ausgehandigt.

[l. Austritt

1. Der freiwillige Austritt eines Mitgliedes aus dem Verein ist schriftlich dem Vorstand unter
Einhaltung einer dreimonatigen Kindigungsfrist mitzuteilen.
Nach Ablauf der Kiindigungsfrist erléschen die Rechte des Mitgliedes an den Verein.

2. Die Mitgliedskarte oder der Mitgliedsausweisist dem Verein zurtickzugeben.
3. Die Mitgliedschaft ist weder Ubertragbar noch erblich. Die Austibung der Mitgliedsrechte
kann nicht einem anderen Ubertragen werden.
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[11. Ausschlul3 eines Mitgliedes

Der Ausschlul3 eines Mitgliedes aus dem Verein wird durch den Vorstand mit einfacher
Simmenmehrheit beschlossen und dem betreffenden Mitglied schriftlich mitgeteilt,
wenn:

1. Das Mitglied trotz wiederholter schriftlicher Mahnungen langer als drei Monate mit seiner
falligen Beitragszahlung im Rickstand ist, ohne daf3 soziale Notlage vorliegt, (bei sozialer
Notlage kann der Vorstand die Beitragszahlung stunden oder sogar aufheben).

2. Verweigerung der Beitragszahlung vorliegt.

3. Das Mitglied seine Mitgliedschaft mif3braucht, das Ansehen und die Interessen des Vereins
schadigt, die Sportdisziplin groblich verletzt und gegen die Anordnung des Vorstandes und
Beschlisse der Mitglieder Innenver sammlung ver stofit.

4. Essich unehrenhafte Handlungen innerhalb oder auf3erhalb des Ver eins zuschulden kommen
[aft.

Der Ausschluf3ist dem/der Betreffenden unter Angabe der Grinde schriftlich mitzuteilen.
Dem/der Ausgeschlossenen steht innerhalb einer Frist von 14 Tagen nach Zustellung des
Ausschluf3schreibens das Recht des Einspruches zu. Dieser Einspruch muf3 schriftlich und
begriindet an den Vorstand gerichtet sein. Uber den Einspruch entscheidet die nachste
MitgliederInnenversammlung. Der Einspruch hat aufschiebende Wirkung.

84 Mitgliederl nnenbeitrage

Die Hohe der Mitgliederlnnenbeitrége richtet sich nach den Bedirfnissen des Vereins. Der
Vorstand schlagt die Hohe des Beitrages der MitgliederInnenversammiung vor, die dartber
einen Beschlufl® mit einfacher Stimmenmehrheit herbeifiihrt. Der so festgesetzte Beitrag wird
a) halbjahrlich zum01.02. und 01.08. jeden Jahres und b) jahrlich zum 01.07. jeden Jahres fiir
das laufende Jahr erhoben.

85 Rechteder Mitgliederlnnen

Jedes Mitglied Uber 18 Jahre ist berechtigt, mit Stz und Simme an den Versammlungen des
Vereins, ebenso an den Veranstal tungen des Ver einsteil zunehmen, und seine Einrichtungen und
Begunstigungen zu den vorgeschriebenen Bedingungen zu benitzen.

Das Mitglied kann wahlen und, sofern es volljahrig ist, gewahlt werden.

Jedoch haben Mitgliederinnen unter 18 Jahren weder ein aktives noch ein passives Wahlrecht,
noch das Recht zur Abstimmung in den Versammlungen.
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86 Pflichten der Mitglieder
Pflichten der Mitgliederl nnen sind:

a) Zahlung der festgelegten Beitrage,

b) Beachtung der Satzung, der Anordnungen des Vorstandes und der Beschlisse der Mit-
gliederInnenver sammlungen,

c) Forderung der in der Satzung festgel egten Grundsétze des Vereins.

87 Verwaltung desVereins
Organe des Vereins sind:

1.Der geschéaftsfihrende Vorstand
2.Der erweiterte Vorstand
3.Die MitgliederInnenversammlung

Der Vorstand setzt sich wie folgt zusammen:

1. geschéftsfithrender Vorstand

1. 1.Vorsitzende-/r
2. stellv. Vorsitzende-/r
3. stellv. Vorsitzende-/r

4. Geschéaftsfuhrer-/in -Sportlicher Bereich-
5. Geschéftsfuhrer-/in -Gewerblicher Bereich-

6. Schatzmeister-/in

7. Organisationgleiter-/in

8. Jugendleiter-/in

9. Spielausschulvorsitzende-/r

10. Beisitzer-/in
11. Beisitzer-/in
12. Beisitzer-/in
13. Beisitzer-/in

2. erweiterter Vorstand

14. Ehrenvorsitzende-/r des Sportverein KARLSBRUNN e.V.
15. Prasident-/in des Forderkreises des Sportverein KARLSBRUNN e.V.
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16. Pressewart-/in

17. Abteilungdleiter-/in Tennis
18. Abteilungdleiter-/in AH
19. Abteilungsleiter-/in Aerobic/Joyrobic

20. SpielausschulRehrenvorsitzende-/r
21. Spielausschulmitglied
22. Spielausschulmitglied

23. Betreuer-/in 1.Mannschaft

24. Betreuer-/in 2.Mannschaft

25. Spielfuhrer-/in 1.Mannschaft

26. Spielfuhrer-/in 2.Mannschaft

27. stellv. Jugendleiter-/in

28. BetreuerInnen der Jugendmannschaft

29. Platzkassierer-/in
30. Platzkassierer-/in
31. Platzkassierer-/in

Vorstand

Der Verein wird durch den geschéftsfiihrenden Vorstand verwaltet.

Vorstand im Snne des 8§ 26 des BGB ist der/die 1.Vorsitzende des Vereins. Er/sie vertritt den
Verein gerichtlich und auf¥ergerichtlich und zeichnet als gesetzZlicher-/e Vertreter-/in des
Vereins.

Alle Amter imVorstand des Vereins sind Ehrenamter. Die Vor standsmitglieder Innen des Vereins
miissen jewells geschéftsfahige Personen sein.

Sedirfen nicht wegen einer strafbaren Handlung zu einer Freiheitsstrafe verurteilt worden sein
und miissen die birgerlichen Ehrenrechte besitzen.

Der/die 1.Vorsitzende beruft die Stzungen des Vorstandes ein, leitet dieselben und stellt die
Tagesordnung auf. In seinenvihrem Verhinderungsfalle wird er/sie durch den/die stell-
vertretenden Vorsitzenden vertreten. Vorschlage von Vorstandsmitgliederninnen zur Tages-
ordnung miissen von ihnvihr auf die Tagesordnung gesetzt werden.

Zu den Stzungen des Vorstandes, die wenigstens einmal im Monat stattfinden sollten, 1&dt
der/die 1.Vorsitzende unter Mitteilung der Tagesordnung innerhalb einer Frist von 8 Tagenein.

Dringende Sitzungen kdnnen nach Bedarf kur zfristig anberaumt wer den. Der/die 1.Vorsitzende
ist berechtigt, ohne vorherige Zustimmung des Vor standes Uiber einen Betrag von 200,- DM frei
zu verfiigen. Die Verwendung dieses Betrages ist dem Vorstand nachtréglich zur Kenntnis zu
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bringen.
Die Abstimmungen im Vorstand und dem Sportausschuf3 finden mit einfacher Mehrheit statt.

Zur Zustandigkeit des Vorstandes gehdren insbesondere:

1. Die Aufstellung der Tagesordnung fur Versammlungen.

2. Die Vorbereitung der Vorschlage zu Ehrenmitgliederninnen an die Mitgliederinnen-
versammlung.

3. Die Entscheidung Uber die Aufnahme neuer Mitgliederinnen.

4. Die Durchftihrung der Beschliisse der Mitglieder I nnenver sammlung.

5. Die Schlichtung aller Streitigkeiten innerhalb des Vereins.

6. Die Uberwachung des Sportbetriebes innerhalb des Vereins.

7. Die Uberwachung und die Férderung der Jugendar beit.

Der Vorstand ist auf Antrag der Halfte seiner MitgliederInnen einzuber ufen.
Uber seine Stzungen ist ein von denvder 1.Vorsitzenden und demvder Schriftfiihrer-/in zu
unterzeichnendes Protokoll zu fihren. Der Vorstand ist beschluf¥féhig, wenn mindestens die
Halfte der ihm satzungsmél3ig angehdrenden MitgliederInnen anwesend ist.

Die Abstimmungen im Vorstand erfolgen mit einfacher Simmenmehrheit der anwesenden
Vorstandsmitgliederinnen. Auf Antrag eines Vorstandsmitgliedes mul3 geheim abgestimmt
werden.

Bei Simmengleichheit gibt die Simme des/der 1.Vorsitzenden den Ausschlag.

Sportausschul3

Der/die SportausschulRvorsitzende fuhrt den Vorsitz in der Sportausschuf3sitzung und ist
verantwortlich fur die gesamten sport- und spieltechnischen Angelegenheiten des Vereins,
aulRerdem ist er fur die Uberwachung der Gesundheit der Sportlerinnen verantwortlich. Er
beruft die Stzungen des Sportausschusses ein, welche nach Bedarf stattfinden.

Jugendleiter-/in

Der/die Jugendleiter-/in ist verantwortlich flr die sportliche, charakterliche und geistige
Ausbildung und Erziehung der Jugend und Schiler. Die Durchfihrung von Jugendver-
anstaltungen ist seine/ihre Aufgabe.

Pressawart-/in

Der/die Pressewart-/inist fur dielaufende Berichter stattung tUber die Vereinstatigkeiten und fur
die Vereinswerbung in den Medien verantwortlich.
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Geratewart-/in

Der/die Geratewart-/in ist verantwortlich fUr die Instandhaltung und Kontrolle der demVerein
gehdrenden Geréate, sowie fur das Inventar.

MitgliederI nnenversammlung

Die MitgliederInnenversammlung ist das oberste Organ des Vereins. Ihre Beschltisse sind fur
alle Mitgliederlnnen bindend. Se hat das Recht gefaf3te Beschllsse wieder aufzuheben.
Mitglieder I nnenver sammlungen finden mindestens einmal im Jahr statt. Se werden durch den
Vorstand 14 Tage vor Beginn, unter Mitteilung der Tagesordnung im Mitteilungskasten des
Vereins, sowie im amtlichen Bekanntmachungsblatt der Gemeinde Grofdrosseln ver 6ffentlicht.
Die Frist beginnt mit dem Tag nach der Ver6ffentlichung.

Die Mitgliederlnnenversammlung hat 2 Monate vor oder 2 Monate nach Beendigung des
Soieljahres stattzufinden.

Der Mitglieder I nnenversammlung obliegt:

a) Die Wahl des Vorstandes.

b) Die Entgegennahme der Jahresberichte und der Jahresrechnung, sowie Entlastung des
Vorstandes.

c¢) Die Vornahme von Satzungsander ungen, sowie die Beschlul3fassung tber die Auflésung des
Vereins.

d) Die Wahl zweier Kassenpruferinnen, die nicht Mitgliederinnen des Vorstandes sind, die
Kassenpr tfer Innen wer den auf die Dauer von 2 Jahren gewahlt.

€) DieWahl eines/einer Versammlungdeiters-/in, der/die bei Vorstandswahlen die Versammlung
leitet, bis der/die 1.Vorsitzende gewahlt ist.

Uber alle Mitglieder Innenver sammlungen, vornehmlich tiber die darin gefafiten Beschliisse, ist
durch den/die Schriftfihrer-/in ein Protokoll zu fihren und durch den/der 1.Vorsitzenden und
demvder Schriftfuhrer-/in zu unterzeichnen.

Der/die 1.Vorsitzende, in seinem/ihrem Verhinderungsfall dessen/deren Vertreter-/in, leitet die
Mitglieder Innenver sammlung.

Die MitgliederInnenversammlung ist beschlul3fahig, wenn mindestens 20 MitgliederInnen an-
wesend sind.

Wird diese Zahl nicht erreicht, so ist eine neue MitgliederInnenversammliung mit gleicher
Tagesordnung einzuber ufen, die ohne Riicksicht auf die Zahl der er scheinenden MitgliederInnen
beschluf¥fahig ist.

Die Mitglieder Innenver sammlung fal3t ihre Beschl lisse mit einfacher Mehrheit der abgegebenen
Simmen, es sei denn, dal? gesetzlich oder satzungsgeméal3 eine groi3ere Mehrheit verlangt wird.
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§ 8 Wahl des Vorstandes

Der Vorstand wird auf die Dauer von 2 Jahren einzeln gewahlt. Die Wahl erfolgt mit einfacher
Simmenmehrheit, das hei 3t eine Stimme mehr als die Halfte der abgegebenen guiltigen Simmen.
Bei Simmengleichheit entscheidet dasLos. Die Wahl erfolgt per Akklamation. Auf Antrag eines
stimmber echtigten Mitgliedeswird die Wahl in geheimer schriftlicher Abstimmung druchgefihrt.
Die Wiederwahl nach Ablauf der Wahlperiode ist zugelassen.

Scheidet ein Vorstandsmitglied vorzeitig aus seinem Amt aus, so kann auch der Vorstand
wahrend seiner Amtszeit ein an der Vorstandsarbeit interessiertes Vereinsmitglied mit ein-
facher Simmenmehrheit direkt in das freie Vorstandsamt wahlen.

Eine vorherige Abberufung vor Ablauf der zweijdhrigen Amtszeit durch die Mitglieder-
Innenversammlung ist statthaft. Ein Grund zur Abberufung des Vorstandes durch die Mit-
gliederlnnenversammlung ist insbesondere:

grobe Pflichtverletzung

oder Unfahigkeit zur ordnungsgemafien Geschaftssordnung.

8 9 Aulerordentliche Mitgliederl nnenversammlung

Der Vorstand kann jederzeit eine Mitgliederlnnenversammlung einberufen. Er ist zur
Einberufung verpflichtet, wenn 10% der Mitgliederinnen die Einberufung schriftlich unter
Angabe der gewtinschten Tagesordnung beantragen.

Die aulRerordentliche Mitglieder Innenver sammlung hat spatestens 6 Wochen nach Eingang des
Antrages stattzufinden und hat die gleichen Rechte wie die ordentliche Mitglieder-
Innenver sammlung.

8§ 10 Geschéftsflihrung des Vereins

Das Geschaftgahr des Vereins ist das Spieljahr. Das Spieljahr richtet sich nach den
Bestimmungen des Saarléandischen Fufballverbandes e.V.. Die Belege fir die laufenden
Geldgeschafte werden von einem Mitglied des geschéftsfihrenden Vorstandes und dem/der
Schatzmei ster-/in unterzeichnet.

Der/die Shriftfihrer-/in erledigt die anfallende Korrespondenz und fiihrt die Protokolle Uber die
Versammlungen.

Die Korrespondenz ist von dem/der 1.Vorsitzenden und denvder Schriftfihrer-/in zu unter-
zeichnen.

Die Belege Uber die Abrechnung der Sportplatz- Eintrittsgelder werden von den Platzkassierer-
Innen unter zeichnet.
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8 11 Kassenprifung

Die Kassenpruferinnen haben die Pflicht und das Recht, die Kassengeschafte des Vereins
laufend zu Gberwachen und den Jahresabschluf’ zu Gber prtfen.

Se berichten darlber der MitgliederInnenversammlung und stellen Antrag auf Entlastung des
Vorstandes.

§ 12 Satzungsanderung

Uber Anderungen der Satzung beschlief3t die Mitglieder Innenversammlung mit einer Mehrheit
von 3/4 der erschienenen stimmberechtigten MitgliederInnen.

8§ 13 Auflésung des Vereines

Uber die Auflésung beschlieft eine zu diesem Zwecke besonders einberufene Mitglieder-
Innenversammlung mit einer Mehrheit von 3/4 der erscheinenen stimmberechtigten
MitgliederInnen, vorausgesetzt, dal3 mindestens die Halfte der gesamten Mitgliedernnenzahl
erschienen ist.

Ist die Anzahl nicht erreicht, so mul’ eine neue Mitglieder Innenver sammlung einber ufen wer den,
diealsdann mit einer Mehrheit von 3/4 der er schienenen stimmber echtigten Mitgliederinnen die
Aufl6sung des Vereins beschliefit.

Das nach der Liquidition vorhandene Vereinsvermdgen fallt an den Saarlandischen
Fulballverband e.V., Saarbriicken, der es unmittelbar und ausschliefdich fir gemeinnitzige
Zwecke zu verwenden hat.

§ 14 SchluRwort

Der Verein und die MitgliederInnen unterwerfen sich der Satzung, den Ordnungen, sowie den
Entscheidungen und Weisungen, die der SFV und seine Organe treffen. Dasselbe gilt fur
Satzungen, Ordnungen, Entschel dungen und Wei sungen der Verbande, denen der SFV angehart.

Helmut Heins Kurt Muller
1.Vorsitzender Schriftfuhrer

Karlsbrunn, 15.12.1992

Sportheim Wiesental, 66352 Karlsbrunn, Telefon 06809-7788
Vereinsregister 573 beim Amtsgericht Volklingen
Vereinskennzahl 84.000

Datei: Vereinssatzung 2001.doc, Seite 10



Sportverein KARLSBRUNN e.V.

Vereinsfarben Blau-Weil3, Sportanlage Wiesental mit Rasenplatz, Hartplatz und Tennisanlage

Vereinssatzung

Sportheim Wiesental, 66352 Karlsbrunn, Telefon 06809-7788
Vereinsregister 573 beim Amtsgericht Volklingen
Vereinskennzahl 84.000

Datei: Vereinssatzung 2001.doc, Seite 11



	Übersicht
	I. Erwerb der Mitgliedschaft
	II. Austritt
	III. Ausschluß eines Mitgliedes
	Vorstand
	Sportausschuß
	Jugendleiter-/in
	Pressewart-/in
	Gerätewart-/in
	MitgliederInnenversammlung

